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§ 1  Geltung 

a. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der beyontics GmbH – 

Auftragnehmer oder AN genannt – erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, 

die der Auftragnehmer mit seinen Vertragspartnern – Auftraggeber oder AG 

genannt – über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen 

schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder 

Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 

vereinbart werden. 

b. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine 

Anwendung, auch wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung im Einzelfall nicht 

gesondert widerspricht. Selbst wenn der Auftragnehmer auf ein Schreiben 

Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines 

Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit 

der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

c. Soweit nach den Vereinbarungen zwischen AG und AN Produkte von 

Fremdherstellern geliefert werden oder Systeme der vom AN beauftragten 

Netzbetreiber und –provider genutzt werden, gelten deren Geschäftsbedin-

gungen nachrangig ergänzend. 

§ 2  Zusammenarbeit, Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 

a. Die Parteien arbeiten vertrauensvoll zusammen und unterrichten 

sich bei Abweichungen von dem vereinbarten Vorgehen oder Zweifeln an 

der Richtigkeit der Vorgehensweise des anderen unverzüglich gegenseitig. 

Erkennt der Auftraggeber, dass eigene Angaben oder Anforderungen fehler-

haft, unvollständig, nicht eindeutig oder nicht durchführbar sind, hat er dies 

und die ihm erkennbaren Folgen dem Auftragnehmer unverzüglich mitzu-

teilen. 

b. Die Vertragspartner benennen einander Ansprechpartner und deren 

Stellvertreter, die die Durchführung des Vertragsverhältnisses für die sie 

benennende Vertragspartei verantwortlich und sachverständig leiten. 

Veränderungen in den benannten Personen haben die Parteien sich unver-

züglich mitzuteilen. Bis zum Zugang einer solchen Mitteilung gelten die 

zuvor benannten Personen als berechtigt, im Rahmen ihrer bisherigen 

Vertretungsmacht Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen. 

c. Die Ansprechpartner verständigen sich in regelmäßigen Abständen 

über Fortschritte und Hindernisse bei der Vertragsdurchführung, um gege-

benenfalls lenkend in die Durchführung des Vertrages eingreifen zu kön-

nen. Über den Informationsaustausch der Ansprechpartner wird der Auf-

tragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers ein Protokoll erstellen. Das 

Protokoll ist dem Auftraggeber zu übermitteln. Bei gegenteiligen Ansichten 

hat dieser das Recht, seine Ansicht in das Protokoll aufnehmen zu lassen. 

Dieses Recht ist spätestens eine Woche nach Empfang des Protokolls 

auszuüben. 

d. Der Auftraggeber unterstützt den Auftragnehmer bei der Erfüllung 

seiner vertraglich geschuldeten Leistungen. Dazu gehört insbesondere die 

rechtzeitige Zurverfügungstellung von Informationen, Datenmaterial sowie 

von Hard- und Software, soweit die Mitwirkungsleistungen des Auftragge-

bers dies erfordern. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer hinsichtlich 

der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen eingehend instruieren. 

Der Auftraggeber stellt in der erforderlichen Zahl eigene Mitarbeiter zur 

Durchführung des Vertragsverhältnisses zur Verfügung, die über die erfor-

derliche Fachkunde verfügen. Sofern sich der Auftraggeber verpflichtet hat, 

dem Auftragnehmer im Rahmen der Vertragsdurchführung (Bild-, Ton-, 

Text- o.ä.) Materialien zu beschaffen, hat der Auftraggeber diese dem 

Auftragnehmer umgehend und in einem gängigen, unmittelbar verwertba-

ren, möglichst digitalen Format zur Verfügung zu stellen. Ist eine Konver-

tierung des vom Auftraggeber überlassenen Materials in ein anderes For-

mat erforderlich, so übernimmt der Auftraggeber die hierfür anfallenden 

Kosten. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Auftragnehmer die zur 

Nutzung dieser Materialien erforderlichen Rechte erhält. Mitwirkungshand-

lungen nimmt der Auftraggeber auf seine Kosten vor. 

§ 3  Angebot, Vertragsabschluss, Kündigung 

a. Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbind-

lich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder 

eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann 

der Auftragnehmer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen. 

b. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Auftragneh-

mer und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Leistungsvertrag, 

einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle 

Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollstän-

dig wieder. Mündliche Zusagen des Auftragnehmers vor Abschluss dieses 

Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Ver-

tragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich 

nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 

Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen ein-

schließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen und dem 

benannten Ansprechpartner sind die Mitarbeiter des Auftragnehmers nicht 

berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wah-

rung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist 

die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausrei-

chend. 

c. Angaben des Auftragnehmers zum Gegenstand der Lieferung oder 

Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen 

und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeich-

nungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 

Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Überein-

stimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkma-

le, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder 

Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund 

rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstel-

len, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind 

zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 

Zweck nicht beeinträchtigen. Standardsoftware wird nach Produktbeschrei-

bung verkauft, ohne dass damit eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften 

verbunden wäre. 

d. Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können mit einer 

Frist von mindestens drei Monaten zum Ende eines Monats gekündigt 

werden. 

§ 4  Geheimhaltung, Presseerklärung, Referenzen, Abwerbungsverbot 

a. Die Vertragsparteien vereinbaren, Vertraulichkeit über den Inhalt des 

Vertrages und über die bei dessen Abwicklung gewonnen Erkenntnisse zu 

wahren. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung 

des Vertragsverhältnisses hinaus. 

b. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an 

allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie 

dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 

Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen, Konzepten 

und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese 

Gegenstände, mitgeteilte Kenntnisse und Erfahrungen ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Auftragnehmers weder als solche noch inhaltlich Dritten 

zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen 

oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Auftragnehmers diese Gegen-

stände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte 

Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäfts-

gang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum 

Abschluss eines Vertrages führen. 

c. Presseerklärungen, Auskünfte etc., in denen eine Vertragspartei auf 

die andere Bezug nimmt, sind nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung 

zulässig, hierbei ist mit E-Mail ausnahmsweise die Schriftform gewahrt. 

d. Der Auftragnehmer darf den Kunden auf seiner Web-Site oder auch 

in anderen Medien als Referenzkunden nennen und darf die erbrachten 

Leistungen zu Demonstrationszwecken öffentlich wiedergeben oder auf sie 

hinweisen, es sei denn, der Auftraggeber kann ein entgegenstehendes 

berechtigtes Interesse geltend machen. 

e. Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich, während der 

Laufzeit des Vertrages, sowie eines Zeitraumes von 24 Monaten nach 

Beendigung des Vertrages, angestellten oder freien Mitarbeitern des jeweils 

anderen Vertragspartners, die direkt oder indirekt mit der Leistungserbrin-

gung im Rahmen des Vertrages betraut werden, keine unmittelbare oder 

mittelbare Beschäftigung in ihren Geschäftsbetrieb anzubieten oder sie 

unmittelbar oder mittelbar zu beschäftigen. Dieses gilt ebenso für mögliche 

Rechtsnachfolger der Parteien sowie bei Neu- oder Umgründungen. Für 
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jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Auftrag-

geber, eine vom Auftragnehmer der Höhe nach festzusetzende und im 

Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zu zah-

len. 

§ 5  Preise und Zahlungen 

a. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten 

Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden 

gesondert berechnet. Soweit der Auftragnehmer neben den Vertragsleis-

tungen zusätzliche kostenlose Serviceleistungen erbringt, können diese 

jederzeit und ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. Hieraus 

ergeben sich kein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadensersatzanspruch 

sowie kein Kündigungsrecht. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk 

zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportliefe-

rungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 

b. Die Vergütung für Dienstleistungen des Auftragnehmers erfolgt 

grundsätzlich nach Zeitaufwand, der monatlich in Rechnung gestellt wird. 

Maßgeblich für die Vergütung des Zeitaufwandes sind die jeweils gültigen 

Vergütungssätze des Auftragnehmers. Ein Tagessatz deckt eine Arbeitsleis-

tung von acht Stunden pro Tag ab, ein Wochensatz umfasst fünf Tagessät-

ze. Darüberhinausgehende Aufschläge für Nacht-, Wochenend- und Feier-

tagsarbeit werden nach Absprache separat vergütet. Vom Auftragnehmer 

erstellte Kostenvoranschläge oder Budgetplanungen sind unverbindlich. 

c. Haben die Parteien keine Vereinbarung über die Vergütung einer 

Leistung des Auftragnehmers getroffen, deren Erbringung der Auftraggeber 

den Umständen nach nur gegen eine Vergütung erwarten durfte, so hat der 

Auftragnehmer die für diese Leistung übliche Vergütung zu entrichten. Im 

Zweifel gelten die vom Auftragnehmer für seine Leistungen verlangten 

Vergütungssätze als üblich. 

d. Der Auftraggeber trägt gegen Nachweis sämtliche Auslagen wie 

Reise- und Übernachtungskosten, Spesen und im Rahmen der Vertrags-

durchführung anfallenden Entgeltforderungen Dritter. Für die Abwicklung 

von Aufträgen mit Dritten, deren Kostenaufwand direkt an den Auftragge-

ber weiterberechnet wird, kann der Auftragnehmer eine Besorgungspau-

schale in Höhe von 50 EURO erheben. 

e. Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Auftragneh-

mers zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate nach 

Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise 

des Auftragnehmers (jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen 

oder festen Rabatts). 

f. Rechnungsbeträge sind sofort bei Rechnungserhalt ohne jeden 

Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Auftragneh-

mer. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der Auftragge-

ber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der 

Fälligkeit mit 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p. a. zu verzinsen; 

die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des 

Verzugs bleibt unberührt. 

g. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die 

Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, 

soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur wegen Gegenansprüchen aus dem 

jeweiligen Vertragsverhältnis geltend gemacht werden. 

h. Der Auftragnehmer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen 

oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszu-

führen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstän-

de bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesent-

lich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen 

Forderungen des Auftragnehmers durch den Auftraggeber aus dem jeweili-

gen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die 

derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

i. Die Abtretung von Forderungen ist nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung der anderen Vertragspartei zulässig. Die Zustimmung darf 

nicht unbillig verweigert werden. Die Regelungen des § 354 a HGB bleiben 

hiervon unberührt. 

§ 6  Lieferung, Leistung, Termine, beteiligte Dritte des Auftraggebers 

a. Lieferungen erfolgen ab Werk. 

b. Vom Auftragnehmer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für 

Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass 

schriftlich ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt 

oder vereinbart ist. Ist dem Auftraggeber auf Seiten des Auftragnehmers ein 

Ansprechpartner benannt worden, so darf nur dieser oder die Geschäftsfüh-

rer oder Prokuristen Termine verbindlich vereinbaren. Sofern Versendung 

vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den 

Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem 

Transport beauftragten Dritten. 

c. Der Auftragnehmer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug 

des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und 

Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen 

um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen 

Verpflichtungen dem Auftragnehmer gegenüber nicht nachkommt. 

d. Der Auftragnehmer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder 

Leistung oder für Verzögerungen dieser, soweit diese durch höhere Gewalt 

oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare 

Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- 

oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 

Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwie-

rigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigun-

gen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder 

nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, 

die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem 

Auftragnehmer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 

unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 

Dauer ist und die Dauer von 30 Tagen überschreitet, ist der Auftragnehmer 

zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender 

Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben 

sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung 

zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infol-

ge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzu-

muten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten. 

e. Der Auftragnehmer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

 die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen 

Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

 die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

 dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder 

zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Auftragnehmer erklärt 

sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

f. Gerät der Auftragnehmer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug 

oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, 

unmöglich, so ist die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz nach 

Maßgabe des § 11  dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt. 

g. Für Dritte, die auf Veranlassung oder unter Duldung des Auftragge-

bers für ihn im Tätigkeitsbereich des Auftragnehmers tätig werden, hat der 

Auftraggeber wie für Erfüllungsgehilfen einzustehen. Der Auftragnehmer 

hat es gegenüber dem Auftraggeber nicht zu vertreten, wenn er aufgrund 

der vorbezeichneten Dritten seinen Verpflichtungen gegenüber dem Auf-

traggeber ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen 

kann. 

§ 7  Leistungsänderungen 

a. Will der Auftraggeber den vertraglich bestimmten Umfang der vom 

Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ändern, so wird er diesen 

Änderungswunsch schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer äußern. Das 

weitere Verfahren richtet sich nach den nachfolgenden Bestimmungen. Bei 

Änderungswünschen, die rasch geprüft und voraussichtlich innerhalb von 

acht Arbeitsstunden umgesetzt werden können, kann der Auftragnehmer 

von dem Verfahren nach § 7 b bis e absehen. 

b. Der Auftragnehmer prüft, welche Auswirkungen die gewünschte 

Änderung insbesondere hinsichtlich Vergütung, Mehraufwänden und Ter-

minen haben wird. Erkennt der Auftragnehmer, dass zu erbringende Leis-

tungen aufgrund der Prüfung nicht oder nur verzögert ausgeführt werden 

können, so teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies mit und weist 

ihn darauf hin, dass der Änderungswunsch weiterhin nur geprüft werden 

kann, wenn die betroffenen Leistungen um zunächst unbestimmte Zeit 
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verschoben werden. Erklärt der Auftraggeber sein Einverständnis mit dieser 

Verschiebung, führt der Auftragnehmer die Prüfung des Änderungswun-

sches durch. Der Auftraggeber ist berechtigt, seinen Änderungswunsch 

jederzeit zurückzuziehen; das eingeleitete Änderungsverfahren endet dann. 

c. Nach Prüfung des Änderungswunsches wird der Auftragnehmer dem 

Auftraggeber die Auswirkungen des Änderungswunsches auf die getroffe-

nen Vereinbarungen darlegen. Die Darlegung enthält entweder einen 

detaillierten Vorschlag für die Umsetzung des Änderungswunsches oder 

Angaben dazu, warum der Änderungswunsch nicht umsetzbar ist. 

d. Die Vertragsparteien werden sich über den Inhalt eines Vorschlags 

für die Umsetzung des Änderungswunsches unverzüglich abstimmen und 

das Ergebnis einer erfolgreichen Abstimmung dem Text der Vereinbarung, 

auf die sich die Änderung bezieht, als Nachtragsvereinbarung beifügen. 

e. Kommt eine Einigung nicht zustande oder endet das Änderungsver-

fahren aus einem anderen Grund, so verbleibt es beim ursprünglichen 

Leistungsumfang. Gleiches gilt für den Fall, dass der Auftraggeber mit einer 

Verschiebung der Leistungen zur weiteren Durchführung der Prüfung nach 

diesem § 7 b nicht einverstanden ist. 

f. Die von dem Änderungsverfahren betroffenen Termine werden unter 

Berücksichtigung der Dauer der Prüfung, der Dauer der Abstimmung über 

den Änderungsvorschlag und gegebenenfalls der Dauer der auszuführenden 

Änderungswünsche zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist soweit 

erforderlich verschoben. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die 

neuen Termine mitteilen. 

g. Der Auftraggeber hat die durch das Änderungsverlangen entstehen-

den Aufwände zu tragen. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des 

Änderungswunsches, das Erstellen eines Änderungsvorschlags und etwaige 

Stillstandzeiten. Die Aufwände werden für den Fall, dass zwischen den 

Parteien eine Vereinbarung über Tagessätze getroffen wurde, nach diesen, 

im Übrigen nach der üblichen Vergütung des Auftragnehmers berechnet. 

h. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die nach dem Vertrag zu erbrin-

genden Leistungen zu ändern oder von ihnen abzuweichen, wenn die 

Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen des 

Auftragnehmers für den Auftraggeber zumutbar ist. 

§ 8  Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme 

a. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 

Berlin, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der Auftragnehmer 

auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu 

erfolgen hat. 

b. Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen 

Ermessen des Auftragnehmers. 

c. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes 

(wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, 

Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten 

auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen 

erfolgen oder der Auftragnehmer noch andere Leistungen (z.B. Versand 

oder Installation) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die 

Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber 

liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem 

der Auftragnehmer versandbereit ist und dies dem Auftraggeber angezeigt 

hat. 

d. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lage-

rung durch den Auftragnehmer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rech-

nungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Wo-

che. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer 

Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

e. Die Sendung wird vom Auftragnehmer nur auf ausdrücklichen 

schriftlichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten gegen Dieb-

stahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versi-

cherbare Risiken versichert. 

f. Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache oder 

Leistung als abgenommen, wenn 

 die Leistung oder Lieferung und, sofern der Auftragnehmer auch die 

Installation schuldet, die Installation abgeschlossen ist, 

 der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die 

Abnahmefiktion nach diesem § 8 f mitgeteilt und ihn zur Abnahme 

aufgefordert hat, 

 seit der Lieferung oder Installation zwölf Werktage vergangen sind 

oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache oder der Leis-

tung begonnen hat (z.B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen 

hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation sechs Werk-

tage vergangen sind, und 

 der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem 

anderen Grund als wegen eines dem Auftragnehmer angezeigten 

Mangels, der die Nutzung der Kaufsache oder der Leistung unmög-

lich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat. 

§ 9  Gewährleistung 

a. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit 

eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. 

b. Die gelieferten Gegenstände und erbrachten Leistungen sind unver-

züglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm be-

stimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn 

dem Auftragnehmer nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher 

Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 

Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung 

des Liefergegenstandes oder Erbringung der Leistung, oder ansonsten 

binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem 

Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwen-

dung des Liefergegenstandes oder der erbrachten Leistung ohne nähere 

Untersuchung erkennbar war, in der in § 3 b S. 6 bestimmten Form zuge-

gangen ist. Auf Verlangen des Auftragnehmers ist der beanstandete Liefer-

gegenstand frachtfrei an den Auftragnehmer zurückzusenden. Bei berech-

tigter Mängelrüge vergütet der Auftragnehmer die Kosten des günstigsten 

Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der 

Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungs-

gemäßen Gebrauchs befindet. 

c. Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände und erbrachten 

Leistungen ist der Auftragnehmer nach seiner innerhalb angemessener Frist 

zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung 

verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmög-

lichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung 

der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Ver-

trag zurücktreten oder den Leistungspreis angemessen mindern. 

d. Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Auftragnehmers, kann 

der Auftraggeber unter den in § 11  bestimmten Voraussetzungen Scha-

densersatz verlangen. 

e. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Auftragneh-

mer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen 

kann, wird der Auftragnehmer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsan-

sprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Auftragge-

bers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Gewährleistungs-

ansprüche gegen den Auftragnehmer bestehen bei derartigen Mängeln 

unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemei-

nen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vor-

stehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolg-

los war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden 

Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer 

gehemmt. 

f. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustim-

mung des Auftragnehmers den Liefergegenstand oder die erbrachte Leis-

tung ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung 

hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird.- In jedem Fall hat 

der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der 

Mängelbeseitigung zu tragen. 

g. Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung 

gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleis-

tung. 

§ 10  Schutzrechte 

a. Der Auftragnehmer steht nach Maßgabe dieses § 10  dafür ein, dass 

der Liefergegenstand frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheber-

rechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner 

unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche 

wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 
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b. In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht 

oder Urheberrecht eines Dritten verletzt, wird der Auftragnehmer nach 

seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern 

oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der 

Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen 

erfüllt, oder dem Besteller durch Abschluss eines Lizenzvertrages das 

Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt ihm dies innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums nicht, ist der Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zurückzu-

treten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadenser-

satzansprüche des Auftraggebers unterliegen den Beschränkungen des § 11  

dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. 

c. Bei Rechtsverletzungen durch vom Auftragnehmer gelieferte Produk-

te anderer Hersteller wird der Auftragnehmer nach seiner Wahl seine 

Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des 

Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Ansprü-

che gegen den Auftragnehmer bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe 

dieses § 10  nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend ge-

nannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war 

oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

d. Hat der Auftraggeber das gelieferte Produkt verändert oder in ein 

System integriert, oder hat der Auftragnehmer aufgrund von Anweisungen 

des Auftraggebers das Produkt so gestaltet, dass hieraus Verletzungen von 

Schutzrechten resultieren, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftrag-

nehmer gegenüber Ansprüchen des Inhabers des verletzten Rechtes zu 

verteidigen bzw. freizustellen. Der Auftraggeber haftet bei Druckaufträgen 

allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte Dritter, insbe-

sondere Urheberrechte verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftrag-

nehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen solcher Rechtsverletzungen 

freizustellen. 

§ 11  Rechte an selbstgeschaffenen Werken 

a. Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber an den erbrachten 

Leistungen das einfache, räumlich und zeitlich nicht beschränkte und 

unveräußerbare Recht, diese Leistungen vertragsgemäß zu nutzen. Ist 

Software Gegenstand der Leistungen, gelten die §§ 69 d und e UrhG. Eine 

weitergehende Nutzung ist unzulässig. Insbesondere ist es dem Auftragge-

ber untersagt, Unterlizenzen zu erteilen und die Leistungen zu vervielfälti-

gen, zu vermieten oder sonst wie zu verwerten. 

b. Bis zur vollständigen Vergütungszahlung ist dem Auftraggeber der 

Einsatz der erbrachten Leistungen nur widerruflich gestattet. Der Auftrag-

nehmer kann den Einsatz solcher Leistungen, mit deren Vergütungszahlung 

sich der Auftraggeber in Verzug befindet, für die Dauer des Verzuges wider-

rufen. 

c. Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben 

keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen keine Miturhe-

berschaft. 

§ 12  Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens 

a. Die Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz, gleich aus 

welchem Rechtsgrunde, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangel-

hafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten 

bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei 

jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 11  einge-

schränkt. 

b. Der Auftragnehmer haftet nicht 

i. im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen 

Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen; 

ii. im Falle grober Fahrlässigkeit seiner nicht-leitenden Angestell-

ten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 

soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 

handelt.- Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, 

mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und 

Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung 

des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder 

Leben von Personal des Auftraggebers oder Dritten oder des Eigentums des 

Auftraggebers vor erheblichen Schäden bezwecken. 

c. Soweit der Auftragnehmer gemäß § 12 b dem Grunde nach auf 

Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der 

Auftragnehmer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverlet-

zung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die 

ihm bekannt waren oder die er hätte kennen müssen, bei Anwendung 

verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden 

und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind 

außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemä-

ßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

d. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatz-

pflicht des Auftragnehmers für Sachschäden auf einen Betrag von EUR 

1.000.000,00 oder Personenschäden auf einen Betrag von EUR 2.000.000,00 

je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner 

Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung) beschränkt, 

auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 

handelt. 

e. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten 

in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Ange-

stellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

f. Soweit der Auftragnehmer technische Auskünfte gibt oder beratend 

tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm ge-

schuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht 

dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

g. Der Auftragnehmer haftet für den Verlust von Daten und/oder Pro-

grammen insofern nicht, als der Schaden darauf beruht, dass der Auftragge-

ber es unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und dadurch 

sicherzustellen, dass verlorengegangene Daten und/oder Programme mit 

vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. 

h. Die Einschränkungen dieses § 12  gelten nicht für die Haftung des 

Auftragnehmers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaf-

fenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 13  Eigentumsvorbehalt 

a. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen 

Forderungen des Auftragnehmers aus dem Leistungsvertrag und einer 

laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält sich der 

Auftragnehmer das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

b. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollstän-

diger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, 

noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Auftraggeber hat den Auftrag-

nehmer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit 

Zugriffe Dritter auf die ihm gehörenden Waren erfolgen. 

c. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei 

Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist der Auftragnehmer berechtigt, 

nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die 

Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuver-

langen. Zahlt der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis nicht, darf  der Auf-

tragnehmer diese Rechte nur geltend machen, wenn er dem Auftraggeber 

zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 

eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich 

ist. 

d. Der Auftraggeber ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 

Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder 

zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Best-

immungen. 

i. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbei-

tung, Vermischung oder Verbindung der Waren des Auftragneh-

mers entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der 

Auftragnehmer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigen-

tumsrecht bestehen, so erwirbt der Auftragnehmer Miteigentum 

im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermisch-

ten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehen-

de Erzeugnis das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 

gelieferte Ware. 

ii. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses ent-

stehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Auftraggeber 

schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigen-

tumsanteils des Auftragnehmers gemäß vorstehendem Absatz 

zur Sicherheit an ihn ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtre-
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tung an. Die in § 13 b genannten Pflichten des Auftraggebers 

gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

iii. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben 

dem Auftragnehmer ermächtigt. Der Auftragnehmer verpflichtet 

sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftragneh-

mer seinen Zahlungsverpflichtungen dem Auftraggeber gegen-

über nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonsti-

ger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der 

Fall, so kann der Auftragnehmer verlangen, dass der Auftragge-

ber dem Auftragnehmer die abgetretenen Forderungen und de-

ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen An-

gaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 

Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

iv. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderun-

gen des Auftragnehmers um mehr als 30%, wird er auf Verlan-

gen des Auftraggebers Sicherheiten nach Wahl des Auftragneh-

mers freigeben. 

§ 14  Schlichtung 

a. Die Parteien versuchen bei allen Meinungsverschiedenheiten aus 

oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis zunächst eine 

Lösung durch eine eingehende Erörterung zwischen den Ansprechpartnern 

herbeizuführen. Durch die Parteien nicht lösbare Meinungsverschiedenhei-

ten sollen durch ein Schlichtungsverfahren beigelegt werden. Sofern eine 

Partei die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ablehnt, kann sie den 

ordentlichen Gerichtsweg beschreiten, wenn Sie dies der anderen Partei 

zuvor schriftlich mitgeteilt hat. 

b. Um ein Schlichtungsverfahren durchzuführen werden die Parteien 

die Schlichtungsstelle des Deutscher Multimedia Verband e.V., Kaistrasse 

14 in 40221 Düsseldorf anrufen mit dem Ziel, die Meinungsverschiedenheit 

nach dessen Schlichtungsordnung ganz oder teilweise, vorläufig oder 

endgültig zu bereinigen. 

c. Zur Ermöglichung der Schlichtung verzichten die Parteien wechsel-

seitig auf die Einrede der Verjährung für alle Ansprüche aus dem streitigen 

Lebenssachverhalt ab Schlichtungsantrag bis einen Monat nach Ende des 

Schlichtungsverfahrens. Der Verzicht bewirkt eine Hemmung der Verjäh-

rung. Die von dem Schlichtungsverfahren, einschließlich der vorangehen-

den Erörterung zwischen den Ansprechpartnern, betroffenen Termine 

werden unter Berücksichtigung der Dauer der Schlichtung und gegebenen-

falls der Dauer der auszuführenden Schlichtungsergebnisse zuzüglich einer 

angemessenen Anlauffrist soweit erforderlich verschoben. 

§ 15  Schlussbestimmungen 

a. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbe-

ziehung zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ist nach Wahl 

des Auftragnehmers Berlin oder der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen 

gegen den Auftragnehmer ist Berlin ausschließlicher Gerichtsstand. Zwin-

gende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände 

bleiben von dieser Regelung unberührt. 

b. Die Beziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftragge-

ber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-

nationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 

c. Soweit der Vertrag oder dieser Allgemeinen Lieferbedingungen 

Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen 

rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner 

nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck 

dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 

Regelungslücke gekannt hätten. 

Hinweis 

Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Auftragnehmer Daten 

aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum 

Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die 

Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versiche-

rungen) zu übermitteln. 

 


